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Beschluss zur Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gemäß § 1 Abs. 7 und 
§ 1a Abs. 2 BauGB für die 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 16 
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Organisationseinheit:
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Datum
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Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Bauausschuss (Vorberatung) 28.03.2023 Ö

Haupt- und Finanzausschuss (Entscheidung) 11.04.2023 Ö

Stadtvertretung Lübtheen (Entscheidung) 25.04.2023 Ö

Beschlussvorschlag:

Beschluss zur Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gemäß § 1 Abs. 7 und 
§ 1a Abs. 2 BauGB  für die 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 16 
„Wohngebiet an der Lindenschule“ der Stadt Lübtheen. 
Sachverhalt:

Die gemäß § 3 Abs. 2 BauGB während der öffentlichen Auslegung vom 03.01.2023 bis 
03.02.2023 und durch die Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB vorgebrachten 
Stellungnahmen und Hinweise der Öffentlichkeit und der Behörden und Trägern 
öffentlicher Belange hat die Stadtvertretung geprüft und mit folgendem Ergebnis 
gegeneinander und untereinander gerecht abgewogen: 
  Berücksichtigt bzw. teilweise berücksichtigt werden die Stellungnahmen von: 
-          Landkreis Ludwigslust Parchim 
-          Biosphärenreservat Schaalsee-Elbe   
-          Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg 
 
Zur Kenntnis genommen: 

  -          Amt für Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg
  - Leitungsbetreiber über BIL eG
  -          WEMAG AG
- Deutsche Telekom Technik GmbH
-          Wasserbeschaffungsverband Sude-Schaale 
- Abwasserzweckverband Sude-Schaale



Die eingegangenen Stellungnahmen und deren Abwägung sind als Anlage zu diesem 
Beschluss beigefügt.
Von der Öffentlichkeit wurden keine Stellungnahmen zum Entwurf der 1. Änderung und 
Erweiterung des B-Plans Nr. 16 abgegeben.
Finanzielle Auswirkungen:
 

GESAMTKOSTEN AUFWAND/AUSZAHLUNG 
IM LFD. HH-JAHR

AUFWAND/AUSZAHLUNG 
JÄHRL.

ERTRAG/EINZAHLUNG 
JÄHRL.

00,00 € 00,00 € 00,00 € 00,00 €

FINANZIERUNG DURCH         VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN
Eigenmittel 00,00 € Im Ergebnishaushalt Ja / Nein
Kreditaufnahme 00,00 € Im Finanzhaushalt Ja / Nein
Förderung

00,00 €
Über/außerplanm. 
Auf./Aus.

Ja / Nein

Erträge 00,00 € Genehmigung Ja / Nein
Beiträge 00,00 € Produktsachkonto 00000-00

 

Anlage/n

1 Abwägung Entwurf 1te Änderung B-Plan Nr. 16



 
 

ABWÄGUNG 

der Stellungnahmen aus der Behördenbeteiligung (§ 4 Abs. 2 BauGB)  
und  

der Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 3 Abs. 2 BauGB) 
 

zur 
 

1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 16 „Wohngebiet an der Lindenschule“ 
 

der  
Stadt Lübtheen 
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Tabellarische Übersicht zur Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange 

Nummer Behörde / TöB 
Stellungnahme 

vom 
Bedenken Hinweise Abwägungsempfehlung 

1.1 Landkreis Ludwigslust-Parchim 

FD 33 – Bürgerservice / Straßenverkehr 

FD 38 – Brand- und Katastrophenschutz 

FD 53 – Gesundheit 

FD 60 – Regionalmanagement und Europa 

FD 62 – Vermessung und Geoinformation 

FD 63 – Bauordnung, Straßen- und Tiefbau 
Denkmalschutz 

Bauplanung / Bauordnung 

Bauleitplanung 

Straßen- und Tiefbau 

FD 68 – Umwelt 
Wasser- und Bodenschutz 

Immissionsschutz und Abfall 

Abfallwirtschaft 

24.01.2023  

Nein 

Nein 

Nein 

Nein 

Nein 

 
Nein 

Nein 

Nein 

Nein 

 
Nein 

Nein 

Nein 

 

Ja 

Ja 

Ja 

Nein 

Nein 

 
Ja 

Nein 

Ja 

Nein 

 
Ja 

Nein 

Ja 

 

Zur Kenntnis genommen 

Berücksichtigt 

Zur Kenntnis genommen 

Zur Kenntnis genommen 

Zur Kenntnis genommen 

 
Berücksichtigt 

Zur Kenntnis genommen 

Nicht berücksichtigt 

Zur Kenntnis genommen 

 
Berücksichtigt 

Zur Kenntnis genommen 

Zur Kenntnis genommen 

 Behandlung der Stellungnahme 

1.2 Amt für Raumordnung und Landesplanung 
Westmecklenburg 

22.12.2022 
 

Nein Ja Zur Kenntnis genommen 

 Behandlung der Stellungnahme 

1.3 Biosphärenreservatsamt Schaalsee-Elbe 27.01.2023 
 

Nein Ja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Berücksichtigt 

 Behandlung der Stellungnahme 
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1.4 Staatliches Amt für Landwirtschaft und 
Umwelt Westmecklenburg 

Landwirtschaft / EU-
Förderangelegenheiten 

Integrierte ländliche Entwicklung 

Naturschutz, Wasser und Boden 

Naturschutz 

Wasser 

Boden 

Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und 
Kreislaufwirtschaft 

26.01.2023 
 

 
 

Nein 
 

Nein 

 

Nein 

Nein 

Nein 

Nein 

 
 

Ja 
 

Ja 

 

Ja 

Nein 

Ja 

Ja 

 
 

Zur Kenntnis genommen 
 

Zur Kenntnis genommen 

 

Berücksichtigt 

Zur Kenntnis genommen 

Zur Kenntnis genommen 

Zur Kenntnis genommen 

 Behandlung der Stellungnahme 

1.5 Leitungsbetreiber  
über BIL eG 

20.10.2022 
 

Für den Anfragebereich zuständige Leitungsbetreiber 
Neptune Energy Deutschland GmbH 05931 - 808 - 327 
oder 337 anfrage@neptuneenergy.com 
Nicht betroffen 

Zur Kenntnis genommen 

1.6 WEMAG AG 12.01.2023 Nein Ja Zur Kenntnis genommen 

 Behandlung der Stellungnahme 

1.7 Deutsche Telekom Technik GmbH 28.12.2022 
 

Die Telekom Deutschland GmbH – als Netzeigentümerin 
und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG 
– hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und 
bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der 
Wegsicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren 
Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die 
erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. 
Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 
Zur o. a. Planung haben wir bereits mit Schreiben PTI 
97990267 / Lfd.Nr. 669 vom 30.September 2021 Stellung 
genommen. Diese Stellungnahme gilt mit folgender 
Änderung weiter: 
Im Fall einer Erschließung durch die Telekom stellen Sie 
uns bitte die Ausbaupläne (Parzellierungspläne, 
Straßenbaupläne, Querschnitte usw.) in elektronischer 
Form als pdf-Datei unter der eMail-Adresse 
tobias.woellner@telekom.de zur Verfügung. Den 
Abschluss einer entsprechenden Erschließungs-
vereinbarung sehen wir in der Regel als notwendig an. 

Zur Kenntnis genommen 

mailto:anfrage@neptuneenergy.com
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1.8 Wasserbeschaffungsverband Sude-Schaale  21.12.2022 
 

Nach Prüfung teilen wir Ihnen mit, dass der 
Wasserbeschaffungsverband Sude-Schaale (WBV) keine 
Einwände gegen den Entwurf der 1. Änderung und 
Erweiterung des o. g. B-Plans hat. 
Der Hinweis zum Anschluss des 2. Bauabschnittes aus 
unserer Stellungnahme vom 25.10.2021 wurde 
berücksichtigt. 
Die Übernahme der für den 2. Bauabschnitt neu zu 
errichtenden Trinkwasserversorgungsanlagen ist mittels 
Erschließungsvertrag zwischen Investor und WBV zu 
regeln. Dieser beinhaltet u. a. auch die Einbeziehung des 
WBV in die Planung und Ausschreibung. 
Zum Anschlussbeitrag geben wir Ihnen noch einmal 
folgenden Hinweis: Sollte für das ausgewiesene B-Plan-
Gebiet der 1. Änderung und Erweiterung noch kein 
Anschlussbeitrag erhoben worden sein, ist ein 
Anschlussbeitrag gemäß Satzung des WBV zu erheben, 
sobald dieser rechtskräftig wird. Bereits gezahlte Beiträge 
werden angerechnet. 

Zur Kenntnis genommen 

1.9 Abwasserzweckverband Sude-Schaale 21.12.2023 Nach Prüfung teilen wir Ihnen mit, dass der 
Abwasserzweckverband Sude-Schaale (AZV) keine 
Einwände gegen den Entwurf der 1. Änderung und 
Erweiterung des o. g. B-Plans hat. 
Der Hinweis zum Anschluss des 2. Bauabschnittes aus 
unserer Stellungnahme vom 25.10.2021 wurde 
berücksichtigt. 
Die Übernahme der für den 2. Bauabschnitt neu zu 
errichtenden Schmutzwasserentsorgungsanlagen ist 
mittels Erschließungsvertrag zwischen Investor und AZV 
zu regeln. Dieser beinhaltet u. a. auch die Einbeziehung 
des AZV in die Planung und Ausschreibung. 
Zum Anschlussbeitrag geben wir Ihnen noch einmal 
folgenden Hinweis: Sollte für das ausgewiesene B-Plan-
Gebiet der 1. Änderung und Erweiterung noch kein 
Anschlussbeitrag erhoben worden sein, ist ein 
Anschlussbeitrag gemäß Satzung des AZV zu erheben, 
sobald dieser rechtskräftig wird. Bereits gezahlte Beiträge 
werden angerechnet. 

Zur Kenntnis genommen 
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Tabellarische Übersicht zur Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit 

Nummer Öffentlichkeit Stellungnahme 
vom 

Bedenken Hinweise Abwägungsempfehlung 

Von der Öffentlichkeit wurden keine Stellungnahmen zum Entwurf der 1. Änderung und Erweiterung des B-Plans Nr. 16 abgegeben. 
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Verzeichnis der Stellungnahmen mit ausführlicher Abwägung 

1. Behörden und Träger öffentlicher Belange ......................................................................................................................................................................................................... 7 

1.1 Landkreis Ludwigslust-Parchim ......................................................................................................................................................................................................................... 7 

1.2 Amt für Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg ...................................................................................................................................................................... 11 

1.3 Biosphärenreservatsamt Schaalsee-Elbe ....................................................................................................................................................................................................... 13 

1.4 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg ................................................................................................................................................................ 16 

1.6 WEMAG AG .................................................................................................................................................................................................................................................... 18 
 
Für Behörden, TöB und Nachbargemeinden, die keine Bedenken oder abwägungserhebliche Hinweise geäußert haben wurde auf die Aufführung der 
der Stellungnahmen mit ausführlicher Abwägung verzichtet.   
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1.  Behörden und Träger öffentlicher Belange 

1.1 Landkreis Ludwigslust-Parchim 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FD 33 – Bürgerservice / Straßenverkehr 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die Hinweise zur Herstellung/Ausgestaltung der Verkehrsflächen werden zur Kenntnis genommen. Sie sind im Rahmen 
der Erschließungsplanung zu berücksichtigen bzw. wurden bereits bei der Erschließung des 1. Bauabschnitts 
berücksichtigt. 
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Die Hinweise zur Verkehrsbeschilderung und verkehrslenkenden Maßnahmen werden zur Kenntnis genommen. Sie 
sind bei der Erschließung bzw. bei Baumaßnahmen zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FD 38 – Brand- und Katastrophenschutz 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 
 
Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er ist im Planvollzug zu beachten und bereits 
informatorisch in der Begründung (Kapitel 9) enthalten.  
 
 

 

Der nebenstehende Hinweis wird berücksichtigt. In Ergänzung zu den bereits in der Begründung aufgeführten bzw. 
dargestellten Entnahmestellen im 300m-Umkreis ist die Herstellung eines Löschwasserbrunnens an der Zufahrt zum 
Wohngebiet (Planstraße A im Bereich der Grünflächen Ö2) geplant. Die geplante Entnahmestelle wird in der 
Planzeichnung dargestellt. Entsprechende Ausführungen werden in der Begründung ergänzt. 
 
 
 
 
 

Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Erreichbarkeit und Befestigung der für das Plangebiet 
maßgeblichen Löschwasserentnahmestellen ist gegeben. Der Hinweis ist bereits in der Begründung (Kapitel 9) 
Enthalten. 
 
 
 

Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 

FD 53 – Gesundheit 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Nutzungskonflikte wurden im Rahmen der vorliegenden Planung betrachtet. 
Entsprechende Ausführungen (auch mit Bezug auf die Sporthalle und Sportplatz) sind in der Begründung (Kapitel 6) 
enthalten. Darüber hinaus wurden ein schalltechnisches Gutachten (Anlage zum B-Plan) erarbeitet und auf dessen 
Grundlage Festsetzungen zum Schallschutz getroffen, so dass immissionsschutzrechtliche Nutzungskonflikte 
ausgeschlossen werden können. 
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FD 60 – Regionalmanagement und Europa 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

 
FD 62 – Vermessung und Geoinformation 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

 
 
 

FD 63 – Bauordnung, Straßen- und Tiefbau 
 

Denkmalschutz 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 
 
1. Baudenkmalpflegerischer Aspekt 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich keine Baudenkmale und kein ausgewiesener Denkmalbereich im 
Plangebiet befinden. 

 
2. Bodendenkmalpflegerischer Aspekt 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Plangebiet nach gegenwärtigem Kenntnisstand keine Bodendenkmale 
berührt. 
 
Der nebenstehende Hinweis ist bei Erdarbeiten bzw. Baumaßnahmen zu beachten. Er wird daher informatorisch in die 
Begründung (Kapitel 9) aufgenommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bauplanung / Bauordnung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 

Bauleitplanung 
Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
In Anwendung der allgemeinen Überleitungsvorschriften nach § 233 BauGB wird das Planverfahren nach der auf der 
Planurkunde aufgeführten Fassung des BauGB zu Ende gebracht. 
 
Straßen- und Tiefbau 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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FD 68 – Umwelt 
Naturschutz 
Wird zur Kenntnis genommen 
 

Wasser- und Bodenschutz 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Tabelle wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es wird auf die Abwägung zum Vorentwurf verwiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Immissionsschutz und Abfall 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 

Abfallwirtschaft 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Der nebenstehende Hinweis ist im Rahmen der Erschließungsplanung zu beachten. Die Verkehrsflächenfestsetzungen 
im B-Plan ermöglichen einen richtlinienkonformen Ausbau der Straßenverkehrsflächen. 
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1.2 Amt für Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vorgelegte Unterlagen und Planungsziele 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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Raumordnerische Bewertung 
Wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
Bewertungsergebnis 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
Abschließende Hinweise 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

 
Der Bitte wird gefolgt. Ein Exemplar wird übersendet. 
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1.3 Biosphärenreservatsamt Schaalsee-Elbe 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
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Der nebenstehende Hinweis wird berücksichtigt. Die betreffenden Angaben in der Begründung und 
dem Umweltbericht werden entsprechend der Stellungnahme angepasst. 
 
 
 
 
 
 
Ausnahme von den Verboten des Biosphärenreservat-Elbe-Gesetzes 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Ausnahme von den Verboten des Biosphärenreservat-Elbe-
Gesetzes (37 Abs.1 BRElbeG M-V) erteilt wird. 
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Zu den Kompensationsmaßnahmen 
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Kompensationsbilanzierung/-maßnahmen anerkannt werden. 
 
 
 
 
 

 
Dem nebenstehenden Hinweis wird gefolgt. Die betreffende Festsetzung wird entsprechend dem 
Hinweis ergänzt. 
 
 
 
 
 
Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen und dahingehend berücksichtigt, dass 
entsprechende Hinweise in den Text-Teil B aufgenommen werden. 
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1.4 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt 
Westmecklenburg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Landwirtschaft/EU-Förderangelegenheiten 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Integrierte ländliche Entwicklung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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3. Naturschutz, Wasser und Boden 
3.1 Naturschutz 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Das Biosphärenreservatsamt wurde im Planverfahren beteiligt. 
 

 
3.2 Wasser 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

 
 

 
3.3 Boden 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Hinweise zu Altlasten/Bodenschutz sind bereits in der Begründung (Kapitel 9) enthalten.   
Der Landkreis Ludwigslust-Parchim wurde im Planverfahren beteiligt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
Die Anlagen wurden bereits im Umweltbericht (Tabelle 2) berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es wurde ein Schallgutachten erarbeitet, in dem relevante 
Vorbelastungen berücksichtigt wurden. 
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1.6 WEMAG AG 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich Netzanlagen der WEMAG im Plangebiet befinden. Der 
Bestandsplan wurde geprüft. Es befinden sich Leitungen der WEMAG im Bereich der festgesetzten 
Verkehrsflächen des 1. Bauabschnittes. Ein entsprechender Hinweis ist bereits in der Begründung 
enthalten. 
Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie sind ggf. im Rahmen der 
Erschließungsplanung zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Weitere Leitungsbetreiber wurden beteiligt.  
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